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Entscheid Nr. 77

Energieplanung der Gemeinde Pratteln

1. Sachverhalt
Mit einer kommunalen Energieplanung wird der Zweck verfolgt, die Grundsätze der Energiepolitik
von Bund, Kanton und derbetreffenden Gemeindeinnerhalb des jeweiligen Gemeindegebiets

räumlich zu konkretisieren. Eine kommunale Energieplanung bestehtin aller Regel aus einem
Energieplan (das heisst einer Karte) mit Festlegungen der Versorgungs- und Eignungsgebiete,
einem Planungsbericht mit den Erläuterungen und den Energiezielen sowie einem Massnahmen-

katalog. Der thematische Schwerpunkt von kommunalen Energieplanungenliegt üblicherweise bei

der Wärme. Dazu wird auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Siediungsentwicklung der

künftige Wärmebedarf räumlich differenziert abgeschätzt und der vorhandenen Wärmeversor-

gungsinfrastruktur sowie den verfügbaren Energieträgern gegenübergestellt. Aus dieser räumli-
chen Koordination wird mit Blick auf die klima- und energiepolitischen Ziele abgeleitet, welche
Energieträger im jeweiligen Versorgungs- bzw. Eignungsgebiet innerhalb der Gemeindeprioritär

zu nutzen sind', wie die Wärmeversorgung in der Gemeinde insgesamt mittel- bis langfristig aus-
zugestalten ist und welche Abklärungen und Massnahmensinnvollerweise einzuleiten sind. Kom-
munale Energieplanungen werdenüblicherweise von der Exekutive beschlossen. Sie dienen dem

Gemeinderat als Koordinations- und Führungsinstrument und sindin aller Regel nicht grundeigen-

tümerverbindlich.

Mit E-Mail vom 10. Februar 2026 ersucht die Gemeinde Pratteln die Bau- und Umweltschutzdirek-

tion (BUD), die «Energieplanung Pratteln» vom 15. Dezember 2025 und die «Energieplankarte

Pratteln» zu genehmigen.

2. Gesetzliche Grundlagen
Nach 8 4 Abs. 1 des kantonalen Energiegesetzes (EnG BL, SGS 490) haben Gemeinden, die über

ein Gasverteilnetz verfügen, innert fünf Jahren nachInkrafttreten des Gesetzes eine Energiepla-

nung für ihr Gebiet oder ihre Region zu erstellen.

Die Energieplanung bedarf nach $ 4 Abs. 2 EnG BL der Genehmigung der BUD, welchedie Pla-

nung auf ihre Übereinstimmung mit übergeordnetem Recht und der Energieplanung des Kantons

überprüft.

 

! GrundlegendeKriterien für die Prioritätenfolge sind dabei die Wertigkeit der Energiequelle, die Ortsgebun-
denheit und die Umweltverträglichkeit.
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3. Erwägung
Die Prüfung der Energieplanung der GemeindePratteln hat ergeben, dass die vorliegende Fas-

sung dem übergeordneten Recht und der Energieplanung des Kantons entspricht.

4. Beschluss

‚/I: Die Energieplanung der Gemeinde Pratteln («Energieplanung Pratteln» vom 15. Dezember

2025 und «Energieplankarte Pratteln») wird genehmigt.

 

Verteiler -
- Gemeinde Pratteln, Bau- Verkehr und Umwelt, Gartenstrasse 13, Postfach, 4133 Pratteln

(eingeschrieben)

Kopie
- Bau- und Umweltschutzdirektion, Amt für Umweltschutz und Energie
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